
Anlage 3  
  
  

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung  
  
  
Gemäß  

  
   § 52a Abs. 5 BImSchG  
   § 22a Abs. 5 DepV  
   § 9 Abs. 5 IZÜV  
  

  
Daten Betreiber  
 

Betreiber  Nordhäuser Schweinemast GmbH & Co. KG  

Betriebsname  Nordhäuser Schweinemast GmbH & Co. KG  

Betriebsanschrift (Standort)  Kommunikationsweg 11, 99734 Nordhausen  

Anlagenbezeichnung  

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von  
Mastschweinen (Schweine von 30 kg oder mehr  
Lebendgewicht) mit 2.000 oder mehr  
Mastschweineplätzen und 750 oder mehr Sauenplätze  

IED- Nummer und Anlagentätigkeit  6.6.b, 6.6.c  

Anlagenzuordnung 4. BImSchV  7.1.7.1, 7.1.8.1  

Überwachungsintervall bei regelmäßiger  
Überwachung (Jahre)  

3 Jahre  

  
  
  
Daten Überwachungsbehörde  
 

Behörde  
  

Landratsamt Nordhausen, FG Immissionsschutz und  
Chemikalienrecht  

Postanschrift  
  

Behringstraße 3  
99734 Nordhausen  

Kontakt  
  

Frau Schrecke  
immissionsschutz@lrandh.thueringen.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daten der Vor-Ort-Besichtigung  
  
1. Allgemeines  
  
  

Datum der Vor-Ort-Besichtigung  
  

20.01.2026  

Datum des Berichtes   
Übersendung des Berichtes an Betreiber am  
  

29.01.2026  
12.02.2026  

  
 
2. Grundlage/Anlass  
 

 Überwachungsprogramm 

 

 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung 

 Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen 

 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen 

 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung 

 Sonstiges 

 

Angabe des Genehmigungsbescheides; 
Art der Beschwerde / des Ereignisses /   
des Verstoßes nähere 
Erläuterungen  

Genehmigungsbescheid Nr. 16/18 vom 14.11.2019 
des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz (TLUBN), Überprüfung der 
Nebenbestimmungen und Hinweise des 
Genehmigungsbescheides und Überwachung nach 
§ 52 a BImSchG, IED Überwachung im 
turnusmäßigen Abstand von 3 Jahren  

  

  
3. Beteiligte Behörden  

 

 untere Wasserbehörde 

 untere Abfallbehörde 

 untere Baubehörde 

 untere Naturschutzbehörde 

 untere Bodenschutzbehörde 

 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 

 Veterinäramt  

 Sonstige 



4. Beteiligte Sachverständige 
 

 § 22 VAwS  

 §§ 26, 28 BImSchG  

 § 29 b BImSchG  

 Sonstige  

 
 
5. Überwachungsumfang 
 

 Gesamtanlage Schweinemast – und Schweinezuchtanlage 

 Anlagenteile Anlagenteile, die als Nebenanlage zur Haltung oder zur  
Aufzucht von Mastschweinen und Sauen dienen (Futterhaus)  

 
Nähere Erläuterungen 
 

Besichtigung des umgebauten Futterhauses sowie Inaugen-
scheinnahme des Sauenstalls, nähere Erläuterungen der 
Lagerung von Gefahrstoffen im Futterhaus, Prüfung der erfolgten 
Staubmessung am Futterhaus, 

 

6. Prüfthemen  
 

 Luftschadstoffe / Gerüche 

 Lärm 

 Abfall 

 Abwasser 

 wassergefährdende Stoffe 

 Boden 

 Betriebssicherheit 

 Sonstiges 
 

Nähere Erläuterungen  
  

Überprüfung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Belange 
gemäß Nebenbestimmungen der Genehmigungsbescheide mit 
den Nrn. 16/18, 87/04 und 05/00, turnusmäßige Überprüfung der 
IED-Anlagen innerhalb von 3 Jahren, Überprüfung 
sicherheitstechnischer Belange zum Betrieb des Futterhauses, 
Auswertung der durchgeführten Staubmessung im Futterhaus, 
Inaugenscheinnahme des Sauenstalls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Ergebnisse  

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und 
Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen 

 

 
Feststellungen 

 
Beschreibung 

 
weitere Maßnahmen 

 

keine o. geringfügige 
Maßnahmen 

Protokoll einschl. 
Kostenbescheid erstellt 
und an Betreiber 
geschickt 

 nicht notwendig 

 Mitteilung an den Betreiber 

 
 

relevante Abweichungen 

 
 
 

 keine Maßnahmen, da  
      Abweichung beseitigt 

 Aufforderung an Betreiber 
zur Einhaltung der 
Anforderungen mit 
Fristsetzung 

 Anhörung/Anordnung mit  
      Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis zur  
      Einhaltung der Forderungen 

 
 

schwerwiegende 
Abweichungen 

  Anhörung/Anordnung mit  
      Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis zur  
      Einhaltung der Forderungen 

 Widerruf der Genehmigun-
gen 


